
II. Einführung in die Kenntnis der öffentlichen Nechts-
ordnnng im Deutschen Reiche und in Preußens.

A. gmfettimg.
§ 1. Staat und Staatsformm.

1. Der Staat. Arten der Staatsformen. Die Vereinigung der Men-
schen eines Landes unter einer obersten Gewalt nennen wir Staat.

Man unterscheidet zwei Hauptstaatsformen, die Monarchie und die
Republik. Die Monarchie ist die aus dem Familienleben hervorge-
gangene älteste Staatsform,- nur ein Herrscher steht an der Spitze des
Staates. Es gibt Erb- und Wahlmonarchien. Preußen ist eine Erb-
Monarchie. Das Königreich Polen und das H. Römische Reich dent-
scher Nation waren Wahlmonarchien. In ^der Republik ist das
Volk Träger der Staatsgewalt.

2. Die Monarchie. Die Monarchie kann wieder sein eine unbe-
schränkte oder absolute und eine beschränkte oder konstitutionelle.

In der absoluten Monarchie gilt der Wille des Herrschers als
oberstes Gesetz. Preußen war zur Zeit Friedrichs des Großen eine
absolute Monorchie; Rußland und die Türkei werden heute noch absolut
regiert. Der Zar von Rußland wird deshalb auch Selbstherrscher-
genannt. Regiert der Herrscher nach Willkür und Laune, und ist das
Volk ihm gegenüber rechtlos, so nennt man diese Staatssorm Despotie.
Ein despotisch regierter Staat ist Persien.

In der konstitutionellen Monarchie bedars es zur Gesetzgebung
der Zustimmung einer Volksvertretung. Die Rechte und Pflichten des
Staatsoberhauptes und der Untertanen regelt das Staatsgrundgesetz
oder die Verfassung.

Konstitutionelle Monarchien sind Preußen, England, Japan n. a.
Hat der Herrscher des Staates die Verfassung erlassen, ohne sich

vorher mit den Vertretern des Volkes ins Einvernehmen zu setzen, so
spricht man von einer oktroyierten oder ausgezwungenen, im ent-
gegengesetzten Falle von einer paktierten oder vereinbarten Ver-
faffung. Das von Friedrich Wilhelm IV. am 5. Dezember 1848 er¬
lassene Staatsgrundgesetz war ein oktroyiertes.

3. Die Republik. Das Staatsoberhaupt der Republik ist gegen-
wärtig meistens ein vom Volke gewählter Präsident. Republiken sind
die drei Freien Städte Hamburg, Lübeck und Bremen, die Schweiz,
Frankreich, die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die ausführende
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